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§ 30 LGO 2001
(Verfassungshestimmung)

LGO 2001 - Geschaftsordnung - LGO 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.05.2025

(1) Die Mitglieder der Landesregierung sind berechtigt, an den Sitzungen des Landtages teilzunehmen. Sie mussen auf

ihr Verlangen gehort werden. Ein Stimmrecht kommt ihnen nicht zu.

(2) Auf Verlangen des Landtages sind die Mitglieder der Landesregierung verpflichtet, an dessen Sitzungen

teilzunehmen.

(3) Die Mitglieder der Landesregierung sind berechtigt, jederzeit - jedoch ohne Unterbrechung eines Redners - zu
Verhandlungsgegenstanden das Wort zu ergreifen, denen ein kollegialer Beschluss der Landesregierung zu Grunde
liegt oder die eine Angelegenheit ihres Zustandigkeitsbereiches nach der Geschaftseinteilung der Landesregierung

zum Inhalt haben.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 30 LGO 2001 (Verfassungsbestimmung)
	LGO 2001 - Geschäftsordnung - LGO 2001


